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Guter Abschluss
in schwieriger Zeit
Die schwerste Krise seit Jahren
hat die Metall- und Elektroindus-
trie am härtesten getroffen. Vor
diesem Hintergrund hatte sich
die IG Metall entschlossen, vor-
gezogene Tarifverhandlungen

mit den Arbeit-
gebern aufzuneh-
men. Wir mussten
im Interesse der
Beschäftigten han-
deln, um Entlassun-
gen zu vermeiden.
Mit dem Tarifab-
schluss sind jetzt
neue Möglichkeiten
der Beschäftigungs-

sicherung geschaffen. Eine
Brücke die hilft, in Betrieben mit
einer schwierigen wirtschaftli-
chen Situation, die Krise zu über-
winden und die Beschäftigten an
Bord zu halten. Zusätzlich be-
kommen alle Beschäftigten mehr
Geld.
Insofern haben wir einen guten
Tarifabschluss in schwieriger Zeit
erreicht. Es besteht damit kein
Grund für die Unternehmen, in
der Krise Entlassungen vorzu-
nehmen. Arbeitgeber, die trotz
der geschaffenen Möglichkeiten
der Beschäftigungssicherung
Entlassungen ankündigen soll-
ten, können mit dem erbitterten
Widerstand der Metallerinnen
und Metaller rechnen. Die
Beschäftigten haben in der Krise
ihren Beitrag geleistet, jetzt sind
die Arbeitgeber gefragt.

Martina Manthey, Verhandlungs-
führerin der IG Metall
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Martina Manthey, IG Metall-
Verhandlungsführerin für das
Gebiet Osnabrück-Emsland,
be wertete das Tarifergebnis
positiv. Es ist ein guter
Abschluss in schwieriger
Zeit, so Manthey. 
Zur Erinnerung: Mit zwei
Tarifabschlüssen in der Nacht
vom 17. auf den 18. Februar
in Nordrhein-Westfalen und
am 18. Februar in Baden-
Württemberg war es der IG
Metall gelungen, ein Paket
mit mehr Geld und einer ver-
besserten Beschäftigungssi-
cherung bis Mitte 2012 zu
schnüren. Dieses Ergebnis gilt
jetzt auch für die Beschäftig-
ten in Osnabrück-Emsland.
Darauf haben sich Arbeitge-
ber und IG Metall am 4. März
in Osnabrück geeinigt. 

Der Einmalbetrag von insge-
samt 320 Euro wird in zwei
Schritten ausgezahlt: Mit der
Maiabrechnung und der
Dezemberabrechnung 2010
erhalten alle Beschäftigten
jeweils 160 Euro und Auszu-
bildende je 60 Euro. Dazu gibt
es ab 1. April 2011 eine pro-
zentuale Er höhung von 2,7
Prozent, die nur mit Zustim-
mung des Betriebsrates ent-
weder zwei Monate vorgezo-
gen oder zwei Monate ver-
schoben werden kann. Die

Gesamtlaufzeit des Ta -
rifver trages beträgt 23
Mo nate. 
Bei der Beschäftigungs-
sicherung wurden Be -
sonderheiten vereinbart.
Diese sind im Tarifvertrag
„Be schäf tigungsiche rung
in Krisenzeiten“, (TV
BiK) vertraglich ge regelt.
Wenn Kurzarbeit nicht
mehr geht, kann als letz-
te Alternative die Arbeits-
zeit auf bis zu 25 Stun-
den mit einem Teil -
entgeltausgleich ab ge -
senkt werden. Die Be -
schäftigten arbeiten 25
Stunden und bekommen
27 Stunden und 15
Minuten bezahlt. „Mit
diesem Tarifvertrag ha -
ben wir einen Werk-

zeugkasten entwickelt, um in
Krisenzeiten betriebsbeding-
te Kündigungen verhindern
zu können“, so Hartmut Rie-
mann, Erster Bevollmächtig-
ter der IG Metall in Osna -
brück. Zudem wurde der Kün-
digungsschutz nach Kurzar-
beit verbessert. In einer Ver-
handlungsverpflichtung ha -
ben die Arbeitgeber zugesagt,
über Arbeitszeitkonten verhan  -
deln zu wollen und Ge sprä -
che zur Weiterbildung von
Ausgebildeten aufzunehmen.

IG Metall und Arbeitgeber
haben ein Tarifergebnis für
die Beschäftigten der Me-
tall- und Elektro indus trie
Osnabrück-Emsland erzielt.
Die in Baden-Württemberg
und Nordrhein-Westfalen
erzielte Ent gelt erhöhung
wird übernommen. Unter
Berücksichtigung einiger
Besonderheiten wird das
Paket zur Beschäftigungs -
sicherung ebenfalls über-
nommen. 

Ergebnis erzielt
Es gibt keinen Grund mehr für Massenentlassungen:

320¤

2,7%
+

Beschäftigungs-
sicherung:
Zusätzliche

tarifliche Instrumente
geschaffen

Pauschbetrag 
je 160 Euro für Mai 2010

und Dezember 2010 
Azubis: zweimal 60 ¤ 

Ab 1. Mai 2010: (Laufzeit 11 Monate):

Ab 1. April 2011 (Laufzeit 12 Monate):

1. März 2010 bis 30. Juni 2012:

Details auf der Rückseite
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Möglichkeiten der Beschäftigungssicherung
Bei einer schwierigen
Beschäftigungssituation
im Betrieb bieten sich
drei Möglichkeiten, um
die Mannschaft an Bord
zu halten:

1. Konjunkturelle Kurzarbeit
Es gilt der Grundsatz: Kon-
junkturelle Kurzarbeit nach
SGB III ist immer dann durch-
zuführen, wenn die Bedingun-
gen dafür gegeben sind. Das
heißt Betriebe, die im letzten
Jahr Kurzarbeit angemeldet
haben, können bis zu 24
Monate Kurzarbeit machen,
Betriebe, die in 2010 Kurzar-
beit anmelden, 18 Monate. 

2. Kurzarbeit mit abgesenk-
ten Remanenzkosten

Mit dem neuen Tarifvertrag
„Beschäftigungsicherung in
Krisenzeiten“ (TV BiK) haben
Betriebe die Möglichkeit ihre
Beschäftigten dauerhaft im
Unternehmen zu halten. Aller-
dings müssen die Beschäftig-
ten dafür einen  Beitrag leisten.
Die Sonderzahlungen (Urlaubs-
und Weihnachtsgeld) werden
gemäß der tatsächlich geleis -
teten Arbeitszeit gekürzt. Die

Betriebe erhalten dadurch
eine Kostenersparnis. Durch
den Beitrag der Beschäftigten
ist im Gegenzug der Anspruch
auf Arbeitszeitabsenkung mit
Teilentgeltausgleich gegeben.
Details sind in einer frei -
willigen Be triebsvereinbarung
zu regeln. Ganz wichtig: Wird
Kurzarbeit mit abgesenk-
ten Remanenzkosten durch -
geführt, sind betriebsbe -
dingte Kündigungen ausge-
schlossen.

3. Arbeitszeitabsekung mit
Teilentgeltausgleich

Wenn die Kurzarbeit mit abge-
senkten Kosten nicht mehr
möglich ist, kann die Arbeits-
zeit mit einem Teilentgeltaus-
gleich auf bis zu 25 Stunden
absenkt werden. Die Beschäf-
tigten arbeiten im Extremfall
dann 25 Stunden und bekom-
men 27 Stunden und 15 Minu-
ten bezahlt.

Verbesserter Kündigungsschutz
nach Arbeitszeitabsenkung
Bei Arbeitszeitabsenkung mit
Teilentgeltausgleich gilt Kün-
digungsschutz. Eine Kündi-
gung darf erst zwei Monate
nach Ende der Laufzeit der

Betriebsvereinbarung wirk-
sam werden.

Übernahmeregelung für Aus-
gebildete
Ausgebildete im Tarifgebiet Os -
nabrück-Emsland werden weiter-
hin grund sätzlich in ein zwölfmo-
natiges Arbeitsverhältnis über-
nommen. Ist eine zwölfmonatige
Übernahme nicht möglich, muss
zwingend geprüft werden, ob
Ausgebildete in ein Teilzeitar-
beitsverhältnis oder in Kurzarbeit
übernommen werden können.
Verbesserter Übernahmean-
spruch: Der Übernahmeanspruch

von mindestens zwölf Monaten
bleibt erhalten, wenn die Ausge-
bildeten zunächst Wehrdienst,
Zivildienst oder freiwilligen sozia-
len Dienst ableis ten.

Altersteilzeit ist finanziert
Die 0,4 Prozent Arbeitnehmer -
anteil, wie auch die 0,4 Prozent
Arbeitgeberanteil sind bis März
2012 erbracht. Damit haben
ältere Beschäftigte die Möglich-
keit zu fairen Bedingungen vor-
zeitig aus dem Erwerbsleben
auszuscheiden. Jüngere haben
dagegen deutlich bessere Be -
rufs  chancen.

Arbeitszeitabsenkung mit Teilentgeltausgleich
Was bedeutet das beim Geld?

Staffelung Teilentgeltausgleich
gearbeitet werden bezahlt werden

31 Stunden = 31,25 Stunden

30 Stunden = 30,75 Stunden

29 Stunden = 30,25 Stunden

28 Stunden = 29,5 Stunden

27 Stunden = 28,75 Stunden

26 Stunden = 28 Stunden

25 Stunden = 27,25 Stunden

Modelle der Beschäftigungssicherung
KuG SGB III 

Beteiligung an 
Remanzkosten

12 Monate       6 bis 12 Monate

Arbeitszeit -
absenkung
mit Teilentgelt-
ausgleich

Arbeitszeit -
absenkung 
mit Teilentgelt-
ausgleich

KuG SGB III 
mit Beteiligung 
AN an Remanenz-
kosten

3 bis 6 Monate z.B. 6 Monatez.B. 18 Monate


